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Herr Tokter das isch min Azorii, sächzää Mönet alt, iiwandfrei erzöge, aahänglich

gsii bis am 1 2. April. Und jetzt scharwänzlet er ums Nachbers Aschta ume und

isch wie gwandlet, er isch mir gegenüber verschlösse, ich möcht fascht säge

unwirsch, Herr Tokter ich schlüßen ufe plötzlichi Seeleschpaltig, tüend Si bitte das

Hundli psüchoanalüsiere!"

Punkto Strafvollzug

In einer großen Schweizer Zeitung
hat sich ein Universitätsprofessor schüüli
aufgeregt, weil in unseren Strafanstalten
das Redeverbot nicht strikte eingehalten
wird und die Häftlinge so die Möglichkeit

hätten, künftige Pläne zu schmieden
und zu besprechen. Sogar der «Nebi»
vermochte nicht völlig durch den Nebel
zu sehen und schüttelte sein weises
Haupt ob der Tatsache, daß sich Häft¬

linge in der Strafanstalt kennen lernen
können.

Da der Strafvollzug derzeit allerorten
zu reden gibt, möchte ich als simpler
Eidgenosse folgende Anregung
machen. Ich halte dafür, daß den
Unzukömmlichkeiten begegnet werden könnte,

wenn man jedem Häftling ein
Einfamilienhaus zur Verfügung stellen würde.

Dies hätte nicht nur den Vorteil, daß
er sich mit den Herren Kollegen nicht

mehr zu unterhalten brauchte, sondern
seine Familie mit in die Haft nehmen
könnte. Derart wären wir der Fürsorge
um die «Hinterlassenen» auch noch
enthoben.

Und noch eins: wie wäre es, wenn wir
den Haftentlassenen, die für ihre Missetaten

doch gesühnt haben, etwas
weniger pharisäerhaft entgegentreten und
sie nicht zwingen würden, sich an
Ihresgleichen zu halten? SPÜ
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